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Satzung 
 
PRÄAMBEL 
 
Der Verein Volleyballverein Humann 67 Essen-Steele e.V gibt sich folgendes Leitbild, an dem sich 
das Vereinsleben und die Arbeit der Organe, der Amts- und Funktionsträger sowie aller sonstigen Mit-
arbeiter orientieren: 
Der Verein, seine Amtsträger und Mitarbeiter bekennen sich zu den Grundsätzen eines umfassenden 
Kinder- und Jugendschutzes und treten für die körperliche und seelische Unversehrtheit und Selbstbe-
stimmung der anvertrauten Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen ein. Der Verein, seine Amtsträger 
und Mitarbeiter pflegen eine Aufmerksamkeitskultur zum Schutz von Kindern und Jugendlicher vor se-
xualisierter Gewalt im Sport durch.  
Der Verein tritt für einen doping- und manipulationsfreien Sport ein. 
Der Verein ist parteipolitisch und religiös neutral. Er vertritt den Grundsatz religiöser, weltanschauli-
cher und ethnischer Toleranz und Neutralität.  
Der Verein wendet sich entschieden gegen Intoleranz, Rassismus und jede Form von politischem Ext-
remismus. Er verfolgt die Gleichstellung der Geschlechter.  
 
A ALLGEMEINES 
 
§1 Name, Sitz, Eintragung und Geschäftsjahr  
1. Der im Jahre 1967 in Essen-Steele gegründete Volleyballverein führt den Namen „Volleyballverein 

Humann 67 Essen-Steele e.V“. Der Verein hat seinen Sitz in Essen. Er ist in das Vereinsregister 
beim Amtsgericht Essen unter der Nummer VR 20277 eingetragen.  

2. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  
 
§2 Zwecks des Vereins und Gemeinnützigkeit   
1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Ab-

schnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Zweck des Vereins ist die Förderung 
des Sports und der sportlichen Jugendhilfe. Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere 
durch die Förderung sportlicher Übungen und Leistungen, einschließlich sportlicher Jugendpflege. 
Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel 
des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhal-
ten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem 
Zwecke der Körperschaft fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt 
werden. 

2. Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch:  
a) entsprechende Organisation eines geordneten Sport-, Spiel-, Übungsbetriebes,  
b) für alle Bereiche, einschließlich des Freizeit- und Breitensports,  
c) die Durchführung eines leistungsorientierten Trainingsbetriebes,  
d) die Teilnahme an sportspezifischen Vereinsveranstaltungen,  
e) die Beteiligung an Turnieren und sportlichen Wettkämpfen,  
f) die Durchführung von allgemeinen sportorientierten Jugendveranstaltungen und -maßnah-

men,  
g) Aus-/Weiterbildung und Einsatz von sachgemäß ausgebildeten Übungsleitern, Trainern und 

Helfern,  
h) die Beteiligung an Kooperationen, Sport- und Spielgemeinschaften,  
i) Angebote der bewegungsorientierten Jugendarbeit,  
j) Maßnahmen und Veranstaltungen zur Erhaltung und Förderung des körperlichen, seelischen 

und geistigen Wohlbefindens. 
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§3 Verbandsmitgliedschaften  
Der Verein ist Mitglied des Westdeutschen Volleyballverbandes e.V. und des Essener Sportbund e.V.  
 
B VEREINSMITGLIEDSCHAFT  
 
§4 Erwerb der Mitgliedschaft 
1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche und juristische Person werden. 
2. Wer die Mitgliedschaft erwerben will, hat an den Vorstand ein schriftliches Aufnahmegesuch zu 

richten. Mit der Abgabe des unterzeichneten Aufnahmeantrags erkennt das Mitglied die Vereins-
satzung und die Ordnungen in der jeweils gültigen Fassung an. Die Aufnahme erfolgt durch den 
Vorstand. 

3. Bei Minderjährigen ist die Zustimmung der gesetzlichen Vertreter erforderlich. Die gesetzlichen 
Vertreter der minderjährigen Vereinsmitglieder verpflichten sich mit der Unterzeichnung des Auf-
nahmegesuchs für die Beitragspflichten des Minderjährigen bis zur Vollendung des 18. Lebens-
jahrs persönlich gegenüber dem Verein zu haften.  

 
§5 Arten der Mitgliedschaft  
1. Der Verein besteht aus:  

a) aktiven Mitgliedern und    
b) passiven Mitgliedern 

3. Aktive Mitglieder sind Mitglieder, die sämtliche Angebote des Vereins/der Abteilung, der sie an-
gehören, im Rahmen der bestehenden Ordnungen nutzen können und/oder am Spiel- bzw. Wett-
kampfbetrieb teilnehmen können.  

4. Für passive Mitglieder steht die Förderung des Vereins im Vordergrund. Sie nutzen die sportlichen 
Angebote des Vereins nicht, zahlen jedoch den Mitgliedsbeitrag für passive Mitglieder.  

 
§6 Beendigung der Mitgliedschaft 
1. Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt, Tod oder Ausschluss aus dem Verein.  
2. Die Austritterklärung ist schriftlich an die Geschäftsadresse des Vereins zu richten. Der Austritt ist 

nur zum Ende eines Halbjahres (30.06., 31.12.) unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von vier 
Wochen zulässig. 

3. Ein Mitglied kann nach vorheriger Anhörung durch den Vorstand aus dem Verein ausgeschlossen 
werden: 
a) wegen erheblicher Nichterfüllung satzungsmäßiger Verpflichtungen,  
b) wegen Zahlungsrückständen mit Beiträgen von mehr als einem Jahresbeitrag trotz Mahnung 

und Ankündigung des Mitgliedsausschluss bei Nichtzahlung,  
c) wegen eines schweren Verstoßes gegen die Interessen des Vereins oder groben unsportli-

chen Verhaltens,  
d) wegen unehrenhafter Handlungen.  
Der Bescheid über den Ausschluss ist mit Einschreibebrief zuzustellen.  

 
§7 Maßregelungen 
Gegen Mitglieder, die gegen die Satzung oder gegen Anordnungen des Vorstandes verstoßen, kön-
nen nach vorheriger Anhörung durch den Vorstand folgende Maßnahmen verhängt werden:  
a) Verweis 
b) Zeitlich begrenztes Verbot der Teilnahme am Sportbetrieb und den Veranstaltungen des Vereins.  
Der Bescheid über die Maßregelung ist mit Einschreibebrief zuzustellen.  
 
C RECHTE UND PFLICHTEN DER MITGLIEDER  
 
§8 Beiträge 
1. Der jährliche Mitgliedsbeitrag sowie außerordentliche Beiträge werden zweijährlich von der Mit-

gliederversammlung festgelegt. Die Beitragszahlung erfolgt halbjährlich oder jährlich. 
2. Das Mitglied ist verpflichtet, dem Verein Änderungen der Bankverbindung, der Anschrift sowie der 

Mailadresse mitzuteilen.  
3. Mitglieder, die nicht am SEPA-Lastschriftverfahren teilnehmen, tragen den erhöhten Verwaltungs-

aufwand des Vereins durch eine Bearbeitungsgebühr, die der Gesamtvorstand durch Beschluss 
festsetzt.  
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4. Von Mitgliedern, die dem Verein eine Einzugsermächtigung erteilt haben, wird der Beitrag zum 
Fälligkeitstermin eingezogen.  

5. Wenn der Beitrag im Zeitpunkt der Fälligkeit nicht beim Verein eingegangen ist, befindet sich das 
Mitglied ohne weitere Mahnung in Zahlungsverzug. Der ausstehende Beitrag ist dann bis zu sei-
nem Eingang gemäß §288 Absatz 1 BGB mit fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz nach 
§247 BGB zu verzinsen.  

6. Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglied auch keine sons-
tigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.  

 
§9 Stimmrecht und Wählbarkeit 
1. Stimmberechtigt sind alle Mitglieder ab vollendetem 16. Lebensjahr. Bei der Wahl des Jugendwar-

tes steht das Stimmrecht allen Mitgliedern des Vereins vom vollendeten 12. bis zum vollendeten 
18. Lebensjahr an zu.  

2. Mitglieder, denen kein Stimmrecht zusteht, können an der Mitgliederversammlung und der Ju-
gendversammlung als Gäste jederzeit teilnehmen. 

3. Das Stimmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden. Das Stimmrecht eines Minderjährigen wird 
durch seinen Gesetzlichen Vertreter ausgeübt. Der Minderjährige kann persönlich abstimmen, 
wenn er vor Beginn der Abstimmung eine schriftliche Ermächtigung seiner gesetzlichen Vertreter 
vorlegt.  

4. Gewählt werden können alle volljährigen und voll geschäftsfähigen Mitglieder des Vereins.  
 
D ORGANE DES VEREINS  
 
§10 Vereinsorgane 
Organe des Vereins sind: 
a) die Mitgliederversammlung, 
b) der Mitarbeiterkreis, 
c) der Vorstand. 
 
§11 Mitgliederversammlung  
1. Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung. 
2. Eine ordentliche Mitgliederversammlung (Jahreshauptversammlung) findet alle zwei Jahre statt. 
3. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist innerhalb einer Frist von 14 Tagen mit entspre-

chender Tagesordnung einzuberufen, wenn es: 
a) der Vorstand beschließt oder 
b) ein Viertel der stimmberechtigten Mitglieder schriftlich beim Vorstand beantragt hat. 

4. Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt durch den Vorstand. Sie geschieht in Form 
einer schriftlichen Einladung. Zwischen dem Tag der Einladung und dem Termin der Versamm-
lung muss eine Frist von mindestens 14 Tagen liegen. Im Vereinsaushängekästen soll jeweils auf 
die Mitgliederversammlung besonders hingewiesen werden.  

5. Mit der Einberufung der ordentlichen Mitgliederversammlung ist die Tagesordnung mitzuteilen. 
Diese muss folgende Punkte enthalten: 
a) Bericht des Vorstandes, 
b) Kassenberichte und Berichte der Kassenprüfer, 
c) Entlastung des Vorstandes, 
d) Wahlen,  
e) Beschlussfassung über vorliegende Anträge, 
f) Festsetzung der Mitgliedsbeiträge und außerordentliche Beiträge.  

6. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder be-
schlussfähig. 

7. Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder ge-
fasst. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.  
Satzungsänderungen können nur mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der erschienenen stimmbe-
rechtigten Mitglieder beschlossen werden.  

8. Anträge können gestellt werden: 
a) von den Mitgliedern, 
b) vom Vorstand, 
c) vom Mitarbeiterkreis, 
d) von den Ausschüssen.  
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9. Über Anträge, die nicht schon in der Tagesordnung verzeichnet sind, kann in der Mitgliederver-
sammlung nur abgestimmt werden, wenn diese Anträge mindestens acht Tage vor der Versamm-
lung schriftlich bei dem Vorsitzenden des Vereins eingegangen sind. Später eingehende Anträge 
dürfen in der Mitgliederversammlung nur behandelt werden, wenn ihre Dringlichkeit bejaht wird. 
Das kann dadurch geschehen, dass die Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von zwei Drit-
teln der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder beschließt, dass der Antrag als Dringlichkeits-
antrag in die Tagesordnung aufgenommen wird.  

10. Alle Abstimmungen und Wahlen erfolgen offen per Handzeichen. Wenn der Antrag auf geheime 
Abstimmung gestellt wird, entscheidet darüber die Mitgliederversammlung. Eine geheime Abstim-
mung ist durchzuführen, wenn dies von mindestens einem Drittel der erschienenen Stimmberech-
tigten verlangt wird.  

 
§12 Mitarbeiterkreis 
Zum Mitarbeiterkreis gehören:   
a) die Mitglieder des Vorstandes, 
b) die Übungsleiter,  
c) die Betreuer, 
d) Schiedsrichter und Kampfrichter und 
e) Vertreter in Fachgremien des Sports auf Kreis-, Bezirks- und Landesebene  
 
§13 Vorstand 
1. Der Vorstand besteht aus: 

a) dem 1. Vorsitzenden,  
b) dem 2. Vorsitzenden,  
c) dem Kassenwart,  
d) dem Sportwart und  
e) dem Jugendwart. 

2. Die Mitglieder des Vorstandes werden auf die Dauer von zwei Jahren gewählt. Wiederwahl ist zu-
lässig.  

3. Der Vereinsvorstand bleibt auch nach Ablauf der Amtszeit im Amt, bis ein neuer geschäftsführen-
der Vorstand gewählt ist.   

4. Vorstand im Sinne des §26 BGB sind der 1. Vorsitzende und der 2. Vorsitzende. Sie vertreten den 
Verein gerichtlich und außergerichtlich. Jeder von ihnen ist allein vertretungsberechtigt. Im Innen-
verhältnis des Vereins darf der 2. Vorsitzende seine Vertretungsmacht nur bei Verhinderung des 
1. Vorsitzenden ausüben.  

5. Der Jugendwart wird in einer gesondert einberufenen Versammlung von der Jugend des Vereins 
gewählt. Die Einberufung geschieht in entsprechender Anwendung der Einberufungsvorschriften 
des §11 der Satzung. Die Wahl des Jugendwartes bedarf der Bestätigung durch die Mitgliederver-
sammlung.  

6. Der Vorstand leitet den Verein. Seine Sitzungen werden von dem Vorsitzenden geleitet. Der Vor-
stand tritt zusammen, wenn es das Vereinsinteresse erfordert. Er ist beschlussfähig, wenn die 
Hälfte der Vorstandsmitglieder anwesend ist.  

7. Bei Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes ist der Vorstand berechtigt, ein neues Mitglied kom-
missarisch bis zur nächsten Wahl zu berufen.   

8. Zu den Aufgaben des Vorstandes gehören:  
a) Leitung und Geschäftsführung des Vereins,   
b) die Durchführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung und die Behandlung von Anre-

gungen des Mitarbeiterkreises,   
c) die Bewilligung von Ausgaben,  
d) Aufnahme, Ausschluss und Bestrafung von Mitgliedern. 

9. Der Vorsitzende und sein Stellvertreter haben das Recht, an den Sitzungen aller Ausschüsse be-
ratend teilzunehmen.  

 
§14 Ausschüsse 
1. Der Vereinsvorstand kann bei Bedarf Ausschüsse bilden.  
2. Für den Bereiche Jugendsport existiert der Vereinsjugendausschuss. Der Vereinsjugendaus-

schuss besteht aus dem Jugendwart und zwei Vertretern der Jugendabteilung, die von der Ju-
gendversammlung gewählt werden. Der Vereinsjugendausschuss ist zuständig für alle Jugendan-
gelegenheiten des Vereins. Er entscheidet über die Verwendung der der Jugendabteilung zuflie-
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ßenden Mittel. Der Vereinsjugendausschuss erfüllt seine Aufgaben im Rahmen der Vereinssat-
zung, der Jugendordnung sowie der Beschlüsse der Jugendversammlung. Der Vereinsjugendaus-
schuss ist für seine Beschlüsse der Jugendversammlung und dem Vorstand des Vereins verant-
wortlich. 

 
E SONSTIGE BESTIMMUNGEN  
 
§15 Protokollierung der Beschlüsse 
Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung und der Jugendversammlung ist jeweils ein Protokoll 
anzufertigen, das vom Versammlungsleiter und dem von ihm bestimmten Protokollführer zu unter-
zeichnen ist. 
 
§16 Vergütung der Organmitglieder, Aufwendungsersatz, bezahlte Mitarbeit  
1. Die Vereins- und Organämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt, soweit nicht diese 

Satzung etwas anderes bestimmt. 
2. Die Mitgliederversammlung kann bei Bedarf und unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen 

Verhältnisse und der Haushaltslage beschließen, dass Vereins- und Organämter entgeltlich auf 
der Grundlage eines Dienst- oder Arbeitsvertrages oder gegen Zahlung einer pauschalen Auf-
wandsentschädigung ausgeübt werden. Für die Entscheidung über Vertragsbeginn, Vertragsin-
halte und Vertragsende ist der Vereinsvorstand zuständig. Der Vereinsvorstand kann bei Bedarf 
und unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse und der Haushaltslage Aufträge über 
Tätigkeiten für den Verein gegen eine angemessene Vergütung oder Honorierung an Dritte verge-
ben.  

3. Zur Erledigung der Geschäftsführungsaufgaben und zur Führung der Geschäftsstelle ist der Ver-
einsvorstand ermächtigt, im Rahmen der wirtschaftlichen Verhältnisse und der Haushaltslage ei-
nen Geschäftsstellenleiter und/oder Mitarbeiter für die Verwaltung einzustellen. Im Weiteren ist 
der Vereinsvorstand ermächtigt, zur Erfüllung der satzungsgemäßen Zwecke Verträge mit 
Übungsleitern abzuschließen. Das arbeitsrechtliche Direktionsrecht hat der 1. Vorsitzende.  

4. Im Übrigen haben die Mitglieder und Mitarbeiter des Vereins einen Aufwendungsersatzanspruch 
nach §670 BGB für solche Aufwendungen, die ihnen durch die Tätigkeit für den Verein entstanden 
sind. Die Mitglieder und Mitarbeiter haben das Gebot der Sparsamkeit zu beachten.  

5. Der Anspruch auf Aufwendungsersatz kann nur innerhalb einer Frist von sechs Monaten nach sei-
ner Entstehung geltend gemacht werden. Erstattungen werden nur gewährt, wenn die Aufwen-
dung mit prüffähigen Belegen und Aufstellungen nachgewiesen werden.  

 
§17 Kassenprüfung 
1. Die Mitgliederversammlung wählt zwei Kassenprüfer, die nicht dem Vereinsvorstand angehören 

dürfen. Die Amtszeit der Kassenprüfer beträgt zwei Jahre.  
2. Die Kassenprüfer prüfen einmal jährlich die gesamte Vereinskasse mit allen Konten, Buchungsun-

terlagen und Belegen und erstatten der Mitgliederversammlung darüber einen Bericht bezogen 
auf die beiden Geschäftsjahre. Die Kassenprüfer sind zur umfassenden Prüfung aller Kassen und 
aller Unterlagen in sachlicher und rechnerischer Hinsicht berechtigt.  

3. Bei ordnungsmäßiger Führung der Kassengeschäfte beantragen die Kassenprüfer auf der Mitglie-
derversammlung die Entlastung des Kassenwartes. 

 
§18 Haftung des Vereins  
1. Ehrenamtlich Tätige und Organ- oder Amtsträger, deren Vergütung 720,00 € im Jahr nicht übers-

teigt, haften für Schäden gegenüber den Mitgliedern und gegenüber dem Verein, die sie in 
Erfüllung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit verursachen, nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.  

2. Der Verein haftet gegenüber den Mitgliedern im Innenverhältnis nicht für fahrlässig verursachte 
Schäden, die Mitglieder bei der Ausübung des Sports, bei Benutzung von Anlagen oder Einrich-
tungen des Vereins oder bei Vereinsveranstaltungen erleiden, soweit solche Schäden nicht durch 
Versicherungen des Vereins abgedeckt sind.  

 
§19 Datenschutz im Verein  
1. Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung der gesetzlichen 

Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) personenbezogene Daten über persönliche 
und sachliche Verhältnisse der Mitglieder im Verein genutzt, gespeichert, übermittelt und 
verändert.  

2. Jedes Vereinsmitglied hat das Recht auf:  
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a)  Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten,  
b)  Berichtigung über die zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn sie          
     unrichtig sind,  
c) Sperrung der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn sich bei       

behaupteten Fehlern weder deren Richtigkeit noch deren Unrichtigkeit feststellen lässt,   
d) Löschung der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn die Speicherung     

unzulässig war.  
3. Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tätigen ist es untersagt, 

personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als dem jeweiligen Aufgabenerfüllung gehörenden 
Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. 
Diese Pflicht besteht auch über das Ausscheiden der oben genannten Personen aus dem Verein 
hinaus.  

 
F SCHLUSSBESTIMMUNGEN  
 
§20 Auflösung  
1. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung beschlos-

sen werden. Auf der Tagesordnung dieser Versammlung darf nur der Punkt "Auflösung des Ver-
eins" stehen. 

2. Die Einberufung einer solchen Mitgliederversammlung darf nur erfolgen, wenn es 
a) der Vorstand mit einer Mehrheit seiner Mitglieder beschlossen hat oder 
b) von einem Drittel der stimmberechtigten Mitglieder des Vereins schriftlich gefordert wurde. 

3. Die Versammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens fünfzig Prozent der stimmberechtigten Mit-
glieder des Vereins anwesend sind. Die Auflösung kann nur mit einer Mehrheit von drei Vierteln 
der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder beschlossen werden. Die Abstimmung ist nament-
lich vorzunehmen. 

4. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes fällt sein Vermögen an die 
Sportjugend im Stadtsportbund Essen e. V. mit der Zweckbestimmung, dass dieses Vermögen 
unmittelbar und ausschließlich zu steuerbegünstigten Zwecken, und zwar insbesondere zur För-
derung des Sports, verwendet werden soll. 

 
§21 Gültigkeit dieser Satzung  
1. Diese Satzung wurde durch die Mitgliederversammlung am 24.06.2016 beschlossen.  
2. Diese Satzung tritt mit Eintragung in das Vereinsregister in Kraft. 
3. Alle bisherigen Satzungen treten zu diesem Zeitpunkt damit außer Kraft.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


